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1. (1)Bei Leasing, Miete, Pacht oder Ratenkauf ist als geschätzter Auftragswert anzusetzen:

1. 1.bei befristeten Aufträgen mit einer Laufzeit von höchstens zwölf Monaten der geschätzte Gesamtbetrag

der während der Vertragsdauer voraussichtlich zu leistenden Entgelte;

2. 2.bei befristeten Aufträgen mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten der geschätzte Gesamtbetrag der

während der Vertragsdauer voraussichtlich zu leistenden Entgelte einschließlich des geschätzten Restwertes;

3. 3.bei unbefristeten Aufträgen oder bei unklarer Vertragsdauer das 48fache des voraussichtlich zu leistenden

Monatsentgeltes.

2. (2)Bei regelmäßig wiederkehrenden Lieferaufträgen sowie bei Lieferaufträgen, die innerhalb eines bestimmten

Zeitraumes verlängert werden sollen, ist als geschätzter Auftragswert anzusetzen entweder

1. 1.der tatsächliche Gesamtwert aller entsprechenden aufeinander folgenden Aufträge im vorangegangenen

Finanz- bzw. Haushaltsjahr oder in den vorangegangenen zwölf Monaten, nach Möglichkeit unter

Berücksichtigung der voraussichtlichen Änderungen bei Mengen oder Wert während der auf den

ursprünglichen Auftrag folgenden zwölf Monate, oder

2. 2.der geschätzte Gesamtwert der aufeinander folgenden Aufträge, die während der auf die erste Lieferung

folgenden zwölf Monate oder des auf die erste Lieferung folgenden Finanz- bzw. Haushaltsjahres, soweit

dieses länger als zwölf Monate ist, vergeben werden sollen.

3. (3)Besteht eine Lieferung aus der Beschaffung gleichartiger Lieferleistungen in mehreren Losen, für die jeweils

ein gesonderter Auftrag vergeben wird, so ist als geschätzter Auftragswert der geschätzte Gesamtwert aller dieser

Lose anzusetzen.

4. (4)Erreicht oder übersteigt der kumulierte Wert der Lose die in § 12 Abs. 1 Z 1 oder 3 genannten Schwellenwerte,

so gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für die Vergabe von Lieferaufträgen im

Oberschwellenbereich für die Vergabe aller Lose. Dies gilt nicht für jene Lose, deren geschätzter Auftragswert

weniger als 80 000 Euro beträgt, sofern der kumulierte Wert der vom öffentlichen Auftraggeber ausgewählten

Lose 20% des kumulierten Wertes aller Lose nicht übersteigt. Für die Vergabe dieser Lose gelten die

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für die Vergabe von Lieferaufträgen im Unterschwellenbereich; für die

Wahl des Verfahrens gilt als geschätzter Auftragswert der Wert des einzelnen Loses.

5. (5)Erreicht oder übersteigt der kumulierte Wert der Lose die in § 12 Abs. 1 Z 1 oder 3 genannten Schwellenwerte

nicht, so gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für die Vergabe von Lieferaufträgen im

Unterschwellenbereich für die Vergabe aller Lose. Lose, deren geschätzter Auftragswert weniger als 50 000 Euro

beträgt, können im Wege der Direktvergabe vergeben werden, sofern der kumulierte Wert der vom öffentlichen

Auftraggeber ausgewählten Lose 50% des kumulierten Wertes aller Lose nicht übersteigt.

In Kraft seit 21.08.2018 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/bvergg_2018/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/bvergg_2018/paragraf/12
file:///

	§ 15 BVergG 2018 Berechnung des geschätzten Auftragswertes bei Lieferaufträgen
	BVergG 2018 - Bundesvergabegesetz 2018


